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Betreff: 

 

Widmung Kleiner Saal und Salon Goerke in der Festhalle für Eheschließungen und Begründung von 

Lebenspartnerschaften 

 

Beschlussvorschlag: 

In der Jugendstil-Festhalle werden der Kleine Saal und der Salon Goerke für Eheschließungen und die 

Begründung von Lebenspartnerschaften gewidmet. 

 

 

Begründung: 

Immer wieder gehen Anfragen von Brautpaaren bei der Stadtholding und dem Standesamt ein, die 

eine standesamtliche Eheschließung in der Festhalle wünschen. Als Ergänzung des Trauzimmers und 

des historischen Ratssaales sollen nun künftig der Salon Goerke und der Kleine Saal der Jugendstil-

Festhalle für standesamtliche Eheschließungen genutzt werden. Hierzu ist eine Widmung der 

Räumlichkeiten zu diesen Zwecken erforderlich. 

 

Die Stadtholding GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Standesamt ein Konzept erarbeitet, welches 

neben der Eheschließung Arrangements für die Räume anbietet. 

 

Die Arrangements sollen umfassen: 

 

Salon Goerke: 

• Reihenbestuhlung bis 50 Personen  

• Illumination 

• separater Salon oder Terrasse für Empfang 

• Stehtische 

 

Kleiner Saal: 

• Reihenbestuhlung bis 120 Personen 

• Professionelle Tonanlage 

• Illumination 

• separater Salon oder Terrasse für Empfang 

• Stehtische 

 

Die Terminvergabe obliegt der Stadtholding GmbH. Bei Anfragen von Brautpaaren wird vorab mit 

dem Standesamt abgestimmt, ob eine Standesbeamtin oder ein Standesbeamter für die Eheschließung 

zur Verfügung steht. Erst nach dieser Rücksprache kann dem Paar der Termin verbindlich zugesagt 

werden. 

Auswirkung: 

 



- 2 - 

Produktkonto: 

Haushaltsjahr: 

Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja/Nein 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

Sonstige Anmerkungen:  

 

Anlagen: 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

BGM 

Standesamt 

 

Schlusszeichnung: 
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